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Mit Schreiben vom 6. April 2000 wurde dem Österreichischen 

Städtebund der Inltialantrag einer Wohnrechtsnovelle 2000, 

mit der das wohnungsgemeinnßtzigkeitsgesetz, das Mietrecht J~

gesetz, das Wohnungseigentumsgesetz 1975, das Richtwertgese tz 

und das Heizkostenabrechnungsgesetz, zuletzt geändert mit ,der 

wohnrechtBnovelle 1999, BGBl. I Nr. 147, geAndert werden. ~ur 

Begutachtung übermittelt . 

Der Österre i chische St ädtebund dankt ffrr die Einbindung in 

die parlamentarischen Beratungen und erlaubt sich, nachfol 

gende Stellungnahme zu übermitteln : 

Pri nzipiell wird im Vorhinein angemerkt, daß trotz der erst 

per 1 . 9 . 1999 in Geltung gesetzten wohnrechtenovelle 1 999 nun

mehr wiederum gravierende Änderungen in einer "Ho-ruck"

Aktion geplant sind, obwohl nicht einmal die Auswirkungen der 

oberwähnten Novelle 1999 abgewartet wurden und eine hinrel ~ 

chende prüfung der rechtlichen und wirtschaftlichen Konse

quenzen der wohnrechtsnovelle 2000 sicherlich nicht erfolgt 

ist . In der Begründung des Gesetzesentwurfs ist davon die Re 

de, daß einige sehr vordringliche Anliegen der Erneuerung des 

~ohnrechts in kurzer Zeit realisiert werden sollen und nach 

Inte-rr'1et~Adresse: http:lh.teedtebund ,wkan,a tl 
E~MalI--"dr_; poetOnb ...... a t 
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Abschluß dieser Gesetzgebungsschritte noch in dieser Legisla

turperiode das Gesamtprojekt "Erneuerung des Wohnrechts" um

gesetzt werden soll. Mit dieser Novelle wird die Chance auf 

eine völlige und dringend gebotene sowie gründlich überlegte 

Neuregelung des gesamten Miet- und wohnrechts nicht wahrge

nommen und somit bleiben weiterhin ungelöste Probleme (z,E . 

gespaltene Mietrechtsverhiltnisse) bestehen. Teilregelung~n -

nur der Optik des raschen Handeins wegen - sind bedenklich, 

weil ihre Rückwirkungen auf andere Bereiche, die noch nicht 

neu geregelt sind, sowohl rechtlich als auch wirtschaftlich 

nicht genügend geprüft sind. 

zu Artikel 1; Änderungen jm WohnungBgemeinrrQtzigkeitsgese~z 

Zu Zjffer 1 ; 

Die Erweiterung des Geschäftskreises der gemeinnützigen Bau

vereinigungen im BereiCh des sogenannten "Facility Manage" 

ments" ist im Hinblick auf die Beseitigung der Berufsgrupp~ 

der Hausbesorger zweifelhaft, zumal auch der Umfang der "wo

hungsbezogenen Dienstleistungen" nicht eindeutig aus dem Ge

setzestext herauslesbar ist. 

Zu Ziffer 2; 

Die Schaffung und Förderung von Energieeinsparungspotentialen 

ist zu begrüßen (wie bereits die in der Wohnrechtsnovelle . 

1999 eröffnete Möglichkeit der verbrauchsabhAngigen was6e~ko

sten), aber es ist den Nutzungsberechtigten nicht unbedingt 

erklärbar, daß die Kosten für die Herabsetzung wiederum auf 

das Nutzungsentgelt des § 14 WGG bis längstens 15 Jahre bis 

auf die ursprüngliche Höhe der Kosten ohne Energieeinspa~ng 

aufgerechnet werden dürfen . Es ist nicht einsichtig, waru~ 

für solche Maßnahmen nicht bestehende Reserven herangezogen 

werden können, weil es sich doch meistens um mit Erhaltungs

arbeiten verbundene Maßnahmen handelt . 

~ OO~ 
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Zu Ziffer 5: 

Im Bereich der nachtrAglichen WohnungseigentumsbegrCndung ist 

bekannt, daß die geset z lichen Rahmenbedingungen zur nacht~äg

lichen Begründung von Wohnungs eigentum in Mietshäusern, vor 

allem in den dann entstehenden Mischhäusern, hinsichtlich :der 

Schaffung und der Verwaltung sehr problematisch und die un

terschiedlichen rechtlichen Vorschriften nach wie vor relativ 

unharmonisiert und konflikt trächtig sind. Insbesonders wird 

die geplante Schaffung der diversen Kaufoptionen von mit 

Grund- und/oder BaukostenbeitrAgen finanzierten Wohnungen '\Ion 

gemeinnützigen Bauvereinigungen gemäß § 17 WGG mit großer Zu

rückhaltung und Skepsis betrachtet. Einerseits gibt es massi-, 
ve verfassungs rechtliche Bedenken, derartige Zwangaverkäu~e 

nur bei gemeinnützigen Mietwohnungen, nicht jedoch bei ge~ 
; 

werblichen oder privaten Wohnungen (auch gef6rdert> vorzu

schreiben. Andererseits ist der "Schwellwert" von 50 Bur/rn' 

in seiner Höhe zu überdenken, da bei einem "Baukostenzuschuß" 

unter 50 Eur/m 2 (und somit der Verhinderung einer Kaufoption 

durch den Mieter) massive ErhOhungen der Mieten die Folge ,wä

ren oder bei "Gerade-noch"-Erfüllung des Wertes von 50 Bur/rn' 
kein hinreichender Deckungsfond für eventuelle Beschädigun

gen, Tod@sf&lle ohne eingeantwortete Erben oder Mietzinsa~9-

fälle gegeben ware. Diesbezüglich wAre eine Anhebung des 

Schwellwertes auf zumindest 80 Eur geboten . Die möglichen ·so

zial - und scrukturpolitischen Auswirkungen von Mietwohnungs

verkäufen, gerade im Bereich städtischer gemeinnütziger Wch

nungsgesellschaften und im Bereich sozial schwacher werden 

mit großer sorge betrachtet . Die Wobnungsversorgung sozial 

schwacher Bürger sollte im Auge behalten werden. 

zu Ziffer Si 

Gegenöber der bisherigen Regelung, daß der scheidende Mieter 

seine einbezahlten Eigenmittel abzüglich 2 , p . a. binnen 8 

Wochen von der GBV und nur zuzüglich einer Indexaufwertung 

~003 

1194/SN XXI. GP - Stellungnahme  (gescanntes Original) 3 von 6

www.parlament.gv.at



05 / 05 ' 00 FR 14:25 FAX 43 1 4000 99 89980 STAEDEBD1l WIEr; 

bei Vorhandensein eines neuen Mieters innerhalb von 6 Mon~ten 

bzw. bei tatsächlicher Leistung durch den Nachfolgemieter 'er

stattet bekam, ist die Neuregelung, d~ß der ausscheidende . 

Mieter in jedem Falle einen Anspruch auf Ausbezahlung seines 

Eigenmittelanteiles hat, eine positive Änderung. 

Zu Ziffer 11 : 

Die Möglichkeit des Ersatzes der bereits einbezahlten Eigen

mittel der Nutzungsberechtigten durch Eigenmittel der GBV ' 

oder Fremdmittel birgt die Gefahr des Ansteigens der Nut

zungsgebühr, da in vielen Fällen die Rückzahlung der Eigen

mittel durch Kredite der Mieter lukrativer sein wird als eine 

Eigentumsbegründung durch diese. Es sollte daher in bestehen

de Nutzungsverträge nicht eingegriffen werden und die daher 

Möglichkeit der Eigentumsbegründung auf Wohnungen nach dem 

neuen § 1$ b Abs. 1 WGG beschränkt werden. 

Artikel 2: Änderungen im Mietrechtsgesetz 

Zu Ziffer 2; 

Eine generelle und einheitliche Verminderung des höchstzuläs 

sigen Hauptmietzinses bei befristeten Mietverträgen dient ' 

zwar einer Vereinheitlichung der MRG ist aber im Hinblick ·auf 

die wirtschaftlichen Auswirkungen umstritten. Auch die Ei

geninitiative für verbesserungen durch den Mieter innerhalb 

der Wohnung wird sich in Grenzen halten, weil er ja nicht · , 
weiß, ob sein Mietvertrag verlängert werden wird. Zudem wer-

den die kurzfristigen Mietverträge bis vier Jahre auf Grund 

des neuen finanziellen Anreizes f~r Vermieter bedauerlicher

weise in größerem Maße zunehmen. Die Vereinheitlichung der. 

Befristungsabschläge dienen nicht gerade einer Verbesserung 

der Wohnungssituation bzw. einer Verbesserung des Befri

stungsverhältnisses, sondern lediglich den Interessen priva

ter Vermieter. 
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Die Folge wird sein, daß sich der private Wohnungs sektor die 

"guten" Mieter behalten wird und die öffentlichen Wohnung~

vermieter, also St ädte und Gemeinden, solche Mieter wohnver 

sorgen wird müssen, die die e ntsprechenden finanziellen Mit 

tel nicht aufbringen können . Die Gemeinden werden daher ver

mehrt zu ihren Wohnhäusern finanzielle Mittel hinzuschi eß@n 

müssen , die sie aber vom Mieter nicht hereinbekommen werden . 

Zu zifffer 7 ; 

Wieso beim § 18 Abs. 5 Z 2 MRG bei der Aufteiluog des vom .Ge 

richt erhöhten Hauptmietzinses bei sanierungsmaßnahmen eine 

Mindestlaufzeit von 4 Jahren bei befristeten Mietverhältnis

sen erforderlich ist, erscheint unkl ar . Dies umso mehr als , 
durch die WRN 2000 befristete Mietverhältnisse nur mehr mit 

mindestens drei Jahren Laufzeit abgeschlossen werden durfen, 

wesha l b diesbezüglich eine Anpassung oder ein gänzliche W~9-

fall dieser Best i mmung zu überdenken wäre . 

Kritisch wird angemerkt. daß die bisher verbotenen "Ketten

mietverträge" legalisiert werden sollen und wiederum Druck 

der "Ni chtver längeru.ng des Hauptmietvertrages" auf die Mieter 

entstehen wird . 

Zu Artikel 6; Änderung des Hausbesorgergesetzes 

Das Gesetzesvorhaben kommt der künftigen, laufenden und kon

tinuierlichen Abschaffung des Hausbesorgerwesens aus HGrün 

den" der Reduktion der Kosten für den "Beitrag zu den Hausbe 

sorgerarbeiten" gleich . Aufgrund verschiedenster Stellungnah

men wird die Institution des Hausbesorgers von vielen Mietern 

sehr geschätzt. Eine Modernisierung des Hausbesorgerwesens 

sowi e Reo rganisation der Entlohnungsr echts statt der Beseiti

gung ein es Berufsstandes, der auch soziale Aufgaben erfQllt. 

könnte mehr zu einer Verbesserung der Situation beitragen; 

Auch i st die beabsichtigte Reduzierung der Kosten für die 

Hausbetreuung nicht unbedingt nachvollziehbar, da derzeit die 

~oos 
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Kosten für die Reinigung des Hauses durch gewerbliche Reini 

sungsfirmen oft aufgrund der größeren Anzahl der zu pflegen

den Objekte und durch Verhandlungsgeschick gesenkt werden 

konnten bzw. der Umfang der ent spr echend dem HBG zu entri ch

tenden Arbeiten reduziert wurde . Zudem ist bei Anstellung :ei

nes Hausbetreuers durch den Hauseigentümer jenem ein ange~es 

senes Entgel t zu leisten, sodaß in diesen Fällen die "Ange 

messenheit" wiederum auf Basis von Mindestlohntarifen zu 

ßberprüfen ist. Die Problematik des Urlaubsanspruches, der 

Ruhezeiten. der Vertretung im Krankheitsfall und der Arbeits 

zeitregelungen bleibt weiterhin bestehen. 

Des weiteren ist auf die eminent wichtige soziale Funktion 

des Hausbesorger für ältere und hilfsbedürftige Mitbewohner 

hinzuweisen , die bei Betreuung durch eine Reinigungsfirma 

komplett ver l oren ginge. Im Gegensatz dazu 1st auf die zu~ 

sAtzliche Aufgabe der Überwachung der Tätigkeiten der Hausbe

treuungsfirma hinzuweisen . 

Artikel 4 ; Änderung des R.chtwertgesetzea 

Durch die ErhOhung der Indexschwelle von 10 auf 25 vH im § 6 

RichtwG wurde lediglich die Problematik des von Hieter- und 

Vermieters e i te ungeliebten Gesetzeswerkes hinausgeschoben so 

wie d i e Kosten für die Erstellung des Richtwertes reduziert . 

LV. 

Dr. Friedrich Slovak 
Senatsrat 
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